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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2002

Norm

JN §45

KO §171

Rechtssatz

Die Rechtsmittelbeschränkung des § 45 JN gilt auch im Konkursverfahren. Auch für das Konkursverfahren gelten die

Überlegungen des Gesetzgebers, dass der raschen meritorischen Erledigung der Vorrang gegenüber Streitigkeiten um

die sachliche Zuständigkeit zu geben sei. Auch im Insolvenzrecht gibt es ein der Streitanhängigkeit vergleichbares

Verfahrensstadium, nämlich jenes des Erö8nungsbeschlusses. Die seine sachliche Zuständigkeit für das bereits

eröffnete Insolvenzverfahren bejahende Entscheidung des Landesgerichtes ist somit unanfechtbar.

Entscheidungstexte

8 Ob 20/02b

Entscheidungstext OGH 17.10.2002 8 Ob 20/02b

8 Ob 128/08v

Entscheidungstext OGH 13.11.2008 8 Ob 128/08v

Auch; nur: Die Rechtsmittelbeschränkung des § 45 JN gilt auch im Konkursverfahren. (T1); Veröff: SZ 2008/165

8 Ob 17/09x

Entscheidungstext OGH 02.04.2009 8 Ob 17/09x

Auch; nur T1; Beisatz: Hier: Zu § 111 Abs 1 KO. (T2)
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